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Einige rechtliche Aspekte
des „Komatrinkens“
Teil I: Öffentliches Recht

Das Phänomen des „Komatrinkens“ Jugendlicher – also des Alkoholkonsums in
einem Ausmaß, das bis zur Bewusstlosigkeit führen kann –wird in den letzten Jahren
vermehrt als gesellschaftliches Problem empfunden. Der folgende Beitrag möchte
untersuchen, welche rechtlichen Folgen der exzessive Alkoholkonsum durch
Jugendliche für diese und für – untechnisch gesprochen – (mit)verantwortliche Per-
sonen nach sich ziehen kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Rechtsfolgen des
Alkoholkonsums selbst und nicht auf der Verantwortlichkeit für das vom Alkohol-
genuss beeinflusste Verhalten.
Von Barbara C. Steininger und Karl Stöger1)

A. Verwaltungsrecht

1. Jugendschutzrecht

a) Allgemeines
Direkt an die Jugendlichen und deren Aufsichtsperso-
nen gerichtete Regelungen zum Thema Alkoholkon-
sum finden sich in den – gem Art 15 B-VG von den
Ländern zu erlassenden und zu vollziehenden – Ju-
gendschutzgesetzen (JSchG).2) In den letzten Jahren
sind freilich auch vermehrt jugendschutzrechtliche Re-
gelungen entstanden, die sich an Dritte, darunter auch
an Alkohol abgebende „Unternehmer“, richten und de-
ren Verhältnis zu den gewerberechtlichen Vorschriften
betr die Alkoholabgabe an Jugendliche nicht ganz klar
ist (dazu insb noch unten A.2.). Im Folgenden sollen je-
doch zuerst die an die Jugendlichen gerichteten Vor-
schriften näher dargestellt werden, wobei diese Rege-
lungen gemeinsam mit den an die Aufsichtspersonen
gerichteten Regelungen auch den traditionellen „Kern-
bestand“ des Jugendschutzrechts im Bereich des Alko-
holkonsums darstellen.3)

b) Verbote für Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr
Das Jugendschutzrecht zeichnet sich durch eine gewisse
föderalistische Vielfalt aus, die hinsichtlich der Bestim-
mungen zum Schutz Jugendlicher4) vor den Gefahren
des Alkohols als „unübersichtlich und unbefriedi-
gend“5) empfunden wird. Auch wenn erst jüngst (wie-
der einmal) Ankündigungen in Richtung einer Verein-
heitlichung erfolgt sind, bleibt zum derzeitigen Zeit-
punkt offen, ob diese tatsächlich verwirklicht werden.
Hinsichtlich der Frage, welchen Verboten und mögli-
chen Sanktionen die Jugendlichen selbst unterliegen,
stellt sich diese Vielfalt wie folgt dar:

Für Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
sehen die JSchG in 4 Bundesländern ein umfassendes
Alkoholverbot vor,6) dessen Verletzung eine Verwal-
tungsübertretung darstellt. Allerdings ist diese in einem
Bundesland (Sbg)7) nicht zu bestrafen, wenn sie nicht in
der Öffentlichkeit begangen wurde. In einem anderen
(Ktn)8) ist sie dann, wenn die Verletzung in der elterli-

chen Wohnung (somit: der eigenen Eltern!) bzw der ei-
genen Wohnung (nicht also der eines Dritten!) began-
gen wurde, nicht mit Geldstrafe (sehr wohl aber mit an-
deren Sanktionen) zu ahnden.

Die anderen 5 Landesgesetze verbieten den Alkohol-
konsum entweder „in der Öffentlichkeit“ (Tir9), Vlbg10))
oder „an allgemein zugänglichen öffentlichen Orten“
bzw bei „öffentlichen Veranstaltungen“ (Bgld11), NÖ12),
Wien13)), wobei in den 3 letztgenannten Bundesländern
Definitionen vorhanden sind: Diese stellen bei öffentli-
chen Veranstaltungen im Ergebnis darauf ab, ob der
Zugang zu einem Ort bzw einer Veranstaltung nicht
von vornherein auf einen in sich geschlossenen und
nach außen abgegrenzten Personenkreis beschränkt ist;
öffentliche Orte wiederum sind insb Straßen, öffentli-
che Verkehrsmittel, Handelsbetriebe, Gaststätten und
sonstige Lokale.14) In Tirol ist insoweit eine Sonderrege-

1) Der zivilrechtliche Teil dieses Beitrags wurde von Steininger, der ver-
waltungsrechtliche und der sozialversicherungsrechtliche von Stöger
verfasst. Im Text verwendete Personenbezeichnungen sind ge-
schlechtsneutral zu verstehen.

2) Für einen umfassenden Überblick über das Jugendschutzrecht und
die einzelnen Jugendschutzgesetze der Länder vgl Sommerauer,
Handbuch des österreichischen Jugendschutzrechts (2008).

3) So etwa die Erläut zur § 151 (nunmehr § 114) GewO, in denen die
Notwendigkeit einer gewerberechtlichen Sonderregelung ursprüng-
lich auch damit begründet wurde, dass die Jugendschutzgesetze
grundsätzlich nicht an Gewerbetreibende (Unternehmer) adressiert
wären: RV 395 BlgNR 13. GP 218 f. Darauf bezugnehmend auch
VwGH 9. 5. 2001, 2000/04/0215.

4) Wer überhaupt Jugendliche bzw Jugendlicher ist, ist immerhin weit-
gehend einheitlich geregelt: Das sind nach den Landesgesetzen Per-
sonen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wobei fast alle Länder
verheiratete Personen sowie Präsenz- und Zivildiener ausnehmen.
Tw wird – auch beim Alkoholkonsum – innerhalb dieser Gruppe nach
dem Alter differenziert, wobei entsprechende Grenzen beim vollen-
deten 12., 14. und 16. Lebensjahr angesetzt werden.

5) Sommerauer, Handbuch 68 f.
6) Ktn: § 12 Abs 1 K-JSG, OÖ: § 8 Abs 1 OÖ JSchG, Sbg: § 36 Abs 1

Sbg JG, Stmk: § 9 Abs 1 StJSchG.
7) § 40 Abs 1 letzter Satz Sbg JG.
8) § 17 Abs 5 K-JSG.
9) § 18 Abs 3 Tir JSchG.
10) § 17 Abs 3 Vlbg JG.
11) § 11 Abs 1 Bgld JSG.
12) § 18 Abs 1 Nö JG.
13) § 11 Abs 1 Z 1 WrJSchG.
14) Vgl § 3 Z 4 und 5 Bgld JSG, § 15 Abs 3 Nö JG, § 3 Z 4 und 5

WrJSchG.
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lung zu beachten: Der Konsum von gebrannten alkoho-
lischen Getränken und Mischungen, die solche enthal-
ten, ist Jugendlichen allgemein und nicht nur in der Öf-
fentlichkeit verboten.15) In Wien besteht darüber hinaus
eine spezielle Vorschrift betr den Alkoholkonsum in
Schulen16) (dazu noch unten).

In den Bundesländern, die eine – wie auch immer
formulierte – Bedingung der Öffentlichkeit aufstellen,
sind somit gewisse Bereiche jedenfalls vom Verbot des
Alkoholkonsums ausgenommen: Das gilt insb für pri-
vate Einladungen und Partys, bei denen der Kreis der
Gäste (ungefähr) feststeht. Bei derartigen Feiern ist
(in den betroffenen 5 Bundesländern) somit der Alko-
holkonsum durch Jugendliche nicht verboten (mit der
Ausnahme gebrannter Getränke und entsprechender
Mischgetränke in Tirol). Da die Strafbarkeit von Auf-
sichtspersonen (vgl dazu unten) weitgehend davon ab-
hängt, dass die Jugendlichen ein durch die JSchG verbo-
tenes Verhalten setzen, bedeutet dies, dass diesbezüg-
lich grundsätzlich (vgl aber in FN 53) auch keine
verwaltungsstrafrechtliche Haftung der Aufsichtsperso-
nen besteht (zu den Problemkreisen Jugendwohlfahrts-
recht s noch unten und zum Schadenersatzrecht Teil II
im nächsten Heft).

Unklar ist jedoch, ob fehlende „Öffentlichkeit“ iSd
JSchG wirklich nur im „privaten“ Umfeld ieS vorliegt.
Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Er-
läut zum Wr Landesgesetz, die zur Reichweite des Ver-
bots des Alkoholkonsums ausführen, dass der private
Bereich von diesem Verbot nicht umfasst sei, weil hier
ohnehin die „Eltern aufgrund ihres Erziehungsrechts
eingreifen“ könnten.17) Dass der „nicht-öffentliche“ Be-
reich aber tatsächlich nur dem Bereich, in dem die El-
tern aufgrund ihres Erziehungsrechts tätig werden kön-
nen, entspricht, ist uE zweifelhaft. Vielmehr gibt es ei-
nen Bereich, der nicht mehr „privat“ ieS ist, aber wohl
auch nicht als „öffentlich“ iSd JSchG eingestuft werden
kann. Diesbezügliche Fragen stellen sich iZm dem Ar-
beits- bzw Ausbildungsplatz (Lehre, Schule) sowie mit
Vereinslokalen. Ebenfalls nicht ganz klar ist idZ, ob
der in Tirol und Vlbg verwendete Begriff „in der Öf-
fentlichkeit“ zur Gänze mit den Formulierungen der
anderen 3 Landesgesetze (allgemein zugängliche Orte,
öffentliche Veranstaltungen) gleichzusetzen ist. Dazu
im Einzelnen:

Betreffend den Alkoholkonsum in Schulen besteht
etwa in Wien ein eigener Verbotstatbestand,18) der
schon insoweit weiter ist als der sonstige auf die Öffent-
lichkeit abstellende Tatbestand, als das Alkoholverbot
in Schulen in Wien nicht nur bis zum vollendeten
16. Lebensjahr, sondern bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr gilt. Damit bleibt freilich unklar, ob der eigene
Schultatbestand nur wegen des höheren Schutzalters
geschaffen wurde oder aber auch, weil eine Schule kein
öffentlich zugänglicher Ort iS des WrJSchG ist. Für letz-
tere Ansicht spricht, dass eine Schule im Normalfall nur
Schülern und Lehrern zugänglich ist. In NÖ hingegen
werden Schulen ex lege als allgemein zugängliche Orte
definiert19) und wird damit das Alkoholverbot auf die-
sem Weg auch auf diese erstreckt. In den anderen Bun-
desländern ist die Frage hingegen im Gesetz ungeregelt
geblieben. Zu beachten ist hier, dass auch für Ver-
waltungsstraftatbestände das Klarheitsgebot des Art 7

EMRK gilt, nach dem aus der jew Strafbestimmung er-
kennbar sein muss, welches Verhalten (dh auch an wel-
chem Ort) verboten ist.20)

Schulveranstaltungen, zB Schullandwochen, sind
hinsichtlich ihrer an öffentlich zugänglichen Orten
stattfindenden Teile (zB Restaurants, Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel) jedenfalls vom Alkoholverbot
umfasst. Fraglich ist, wie es sich bei der Übernachtung
in Jugendheimen udgl verhält. Diese Fälle sind jeden-
falls keine, die den Aufenthalt in einer „Schule“ betref-
fen. Nun sind Beherbergungsbetriebe, in denen Schul-
klassen untergebracht sind, freilich insoweit öffentlich
zugänglich, als in ihnen – ähnlich wie in Gastgewerbe-
betrieben – jedermann „Gast werden kann“. Auch
dann, wenn der Kreis der zu beherbergenden Personen
auf Schüler eingeschränkt ist, handelt es sich doch im-
mer noch um eine für jeden Schüler (potenziell) öffent-
lich zugängliche Lokalität. Dieses Ergebnis scheint je-
denfalls hinsichtlich der „allgemeinen Teile“ solcher
Betriebe, insb ihrer Speiseräume, vertretbar. Fraglich
ist, ob es auch für die einzelnen Zimmer gilt. Dies soll
an einem Beispiel verdeutlicht werden: Fährt ein Ju-
gendlicher mit den Eltern in ein Bundesland auf Ur-
laub, in dem nur der Alkoholkonsum in der Öffentlich-
keit verboten ist, wäre es bei einem Verständnis eines
Hotelzimmers als „öffentlich zugänglich“ dem Jugend-
lichen verboten, im Hotelzimmer gemeinsam mit den
Eltern Alkohol zu konsumieren – und vice versa. Ist
aber das Zimmer eines Beherbergungsbetriebs öffent-
lich bzw nicht öffentlich, so gilt dies unabhängig davon,
ob der Schüler bzw die Schülerin dieses Zimmer mit
den Eltern oder mit den Mitschülern teilt. UE sprechen
die besseren Gründe dafür, die Zimmer von Beherber-
gungsbetrieben als „nicht öffentliche“ Orte anzusehen,
weil die Nutzung während eines gewissen Zeitraums
jew nur durch bestimmte Personen erfolgt – was dann
freilich eben nicht nur für den Familienurlaub, sondern
auch für eine Schulveranstaltung gilt.

Freilich ist darauf hinzuweisen, dass die praktische
Bedeutung der skizzierten Fragestellung insoweit be-
schränkt sein dürfte, als Schülern gem § 9 Abs 1 der
Schulordnung,21) einer auf das SchUG gestützten V,22)

„der Genuss alkoholischer Getränke [. . .] in der Schule,
an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstal-
tungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen unter-
sagt“ ist (wobei für die landesgesetzlich zu regelnden
Schulen ähnliche Regelungen bestehen)23) – wobei bei
einem Verstoß schulrechtliche Konsequenzen dro-
hen.24) IdZ ist auch darauf hinzuweisen, dass das Alko-
holverbot an Wiener Schulen nicht mit einer Geldstrafe

15) § 18 Abs 4 Tir JSchG.
16) § 11 Abs 1 Z 2 WrJSchG.
17) Vgl Blg Nr 28/2006, LG-03519-2006/0001, 5.
18) § 11 Abs 1 Z 2 WrJSchG.
19) § 15 Abs 3 Nö JG.
20) Zum strafrechtlichen Klarheitsgebot zB Lewisch, Art 7 MRK, in Rill/

Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht. Kommentar (2006) Rz 8
(gilt auch im Verwaltungsstrafrecht) und Rz 22 ff; vgl auch N. Ra-
schauer/Wessely, Verwaltungsstrafrecht Allgemeiner Teil (2005)
27 f.

21) V des BMUK v 24. 6. 1974 betreffend die Schulordnung, BGBl
1974/373 idgF.

22) Vgl § 44 Schulunterrichtsgesetz, BGBl 1986/472 (wv) idgF.
23) Vgl zB § 10 der bgld V über die Schul- und Heimordnung an land-

wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, bgld LGBl 2001/11.
24) ZB § 47 f SchUG.

[JUGENDSCHUTZRECHT]
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bedroht ist, sondern der Schulleiter die Schülerin bzw
den Schüler auf die gesundheitsgefährdenden Auswir-
kungen hinzuweisen hat und erforderlichenfalls ein Be-
ratungs- und Informationsgespräch beim JWT veran-
lassen kann.25) In NÖ findet sich keine entsprechende
Einschränkung, womit alle Sanktionen zur Verfügung
stehen.26)

Auch der Arbeits- bzw Ausbildungsort wird tw
nicht unter ein „öffentlichkeitsbezogenes“ Alkoholver-
bot für Jugendliche fallen. Während etwa der Verkaufs-
raum eines Handelsbetriebs als „öffentlich zugänglich“
anzusehen ist, ist etwa eine den Kunden nicht zugäng-
liche Werkstätte bzw ein Aufenthaltsraum für das Per-
sonal eben nicht „öffentlich zugänglich“, so dass auch
hier ein auf die „Öffentlichkeit“ eingeschränktes Alko-
holverbot für Jugendliche nicht zur Anwendung kom-
men dürfte. Auch hier relativiert sich das Problem frei-
lich dadurch, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern (dazu zählen auch auszubildende Jugendli-
che)27) gem § 15 Abs 4 ASchG28) verboten ist, sich
durch Alkohol in einen Zustand zu versetzen, in dem
sie sich oder andere Personen gefährden können. Darü-
ber hinaus gilt für bestimmte Bereiche (etwa Bauunter-
nehmen)29) aufgrund spezieller Regelungen ein allge-
meines Alkoholverbot, und schließlich können Alko-
holverbote auch auf Grundlage eines Arbeitsvertrags
oder im Wege einer Betriebsvereinbarung erlassen
werden.30)

Die Frage der Öffentlichkeit stellt sich schließlich
auch bei Vereinslokalen. In NÖ sind diese ausdrücklich
als allgemein zugängliche Orte definiert,31) auch in Sbg
genügt ein auf Vereinsmitglieder beschränkter Zutritt
zur Erfüllung des Tatbestands der Öffentlichkeit.32) In
den anderen Bundesländern ist der Alkoholausschank
im Rahmen von Vereinen schwieriger einzuordnen:
Klar ist, dass dann, wenn ein Vereinslokal (allgemein
oder aus besonderem Anlass) ausdrücklich auch für
Außenstehende geöffnet ist, der Kreis der Teilnehmer
eben nicht nach außen hin abgrenzbar und Öffentlich-
keit anzunehmen ist. Wie ist es aber mit Vereinsloka-
len, die tatsächlich nur für Vereinsmitglieder zugäng-
lich sind? In diesem Fall könnte man durchaus vertre-
ten, dass der Personenkreis, der das Vereinslokal betre-
ten kann, tatsächlich von vornherein abgegrenzt ist –
nämlich durch die Gesamtheit der Vereinsmitglieder
–, so dass keine Öffentlichkeit vorliegt. Hier verhält es
sich letztlich nicht anders als bei einer privaten Einla-
dung, bei der eine große Zahl Gäste eingeladen wird,
ohne dass Sicherheit darüber besteht, dass tatsächlich
alle wirklich kommen. Da nun aber gerade im Vereins-
leben der Alkoholkonsum eine gewisse Rolle spielen
kann, erschiene es zweckmäßig, in allen Bundeslän-
dern, die auf den Tatbestand der Öffentlichkeit abstel-
len, eine Regelung einzuführen, die der in NÖ bzw
Sbg entspricht.

Neben dem eigentlichen Verbot des Konsums von
Alkohol stellen die meisten JSchG die „vorgelagerten“
Handlungen des Erwerbs bzw des Besitzes von Geträn-
ken, deren Konsum ihnen verboten ist, durch Jugendli-
che in unterschiedlichem Ausmaß unter Strafe.33) Dabei
handelt es sich im Ergebnis um „Vorbereitungsdelikte“,
die zu den vorbereiteten Delikten (dh dem Konsum)
subsidiär sind.34) Damit wird auch die verfassungsrecht-

liche Problematik einer möglichen Doppelbestrafung
(Art 7 4. ZPEMRK) desselben Unrechtsgehalts einer
Tat (zB Erwerb und sofortiger Konsum) vermieden.
Zulässig ist die Bestrafung wegen einer Vorbereitungs-
handlung somit jedenfalls, solange es noch zu keinem
Konsum gekommen ist oder (selbstverständlich) dann,
wenn das „vorgelagerte“ Delikt von einem anderen Tä-
ter begangen wird (zB ein Jugendlicher erwirbt rechts-
widrig Alkohol und übergibt diesen einem Freund,
der ihn konsumiert).35)

c) Jugendliche zwischen dem vollendeten
16. und dem 18. Lebensjahr

Zw dem vollendeten 16. und dem vollendeten 18. Le-
bensjahr ist die Rechtslage je nach Bundesland sehr un-
terschiedlich: Im Bgld und in NÖ gibt es keine Be-
schränkungen des Alkoholkonsums mehr, in Wien gilt
das Alkoholkonsumverbot in dieser Altersstufe nur
noch in Schulen.36) Tirol und Vlbg wiederum verbieten
den Konsum gebrannter Getränke und von solchen
enthaltenden Mischgetränken, wobei Tirol den Kon-
sum derartiger Getränke – wie auch schon für unter
16-Jährige – vollständig verbietet,37) während Vlbg dies
nur in der Öffentlichkeit tut.38) In Vlbg ist jedoch die
spezielle Regelung zu beachten, dass an Jugendliche,
die bereits „offensichtlich alkoholisiert“ sind, kein Al-
kohol mehr angeboten, weitergegeben oder überlassen
werden darf:39) Ein Konsumverbot korrespondiert die-
ser – speziell gegen das „Komatrinken“ gerichteten40)

– Regelung jedoch nicht.
In den restlichen Bundesländern gelten bestimmte

Verbote, die nicht auf die „Öffentlichkeit“ beschränkt
sind: In Ktn ist der Genuss von Getränken mit mehr
als 12 Volumsprozent sowie von gebrannten Getränken
ebenso verboten wie der Genuss von Alkohol jeder Art
ab einem Alkoholisierungsgrad von 0,5 Promille.41) In

25) § 12 Abs 6 WrJSchG.
26) Aus Platzgründen nicht eingegangen werden soll hier auf die Frage,

inwieweit die parallele Regelung des Lebenssachverhalts „Alkohol in
der Schule“ durch Bundes- und Landesgesetzgeber allenfalls kom-
petenzrechtliche Fragen aufwirft.

27) Vgl § 15 Abs 4 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG).
28) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl 1994/450 idgF.
29) Vgl § 156 Abs 5 Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl 1994/340

idgF.
30) Zum Fragenkomplex Alkohol am Arbeitsplatz aus rechtlicher Sicht

vgl mwN Schneeberger, Arbeitsrechtliche Verbote und Kontrollmög-
lichkeiten in Bezug auf Drogen bzw Alkoholkonsum, in Reissner/
Strohmayer (Hrsg), Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz (2008) 25
(27 ff); speziell zu Jugendlichen vgl im selben Band Strohmayer, Ar-
beitsrechtliche Rechten und Pflichten sowie Beendigungsmöglich-
keiten im Fall von Drogen- bzw Alkoholkonsum bei Lehrlingen und
jugendlichen ArbeitnehmerInnen, aaO 97 (102 ff).

31) § 15 Abs 3 Nö JG.
32) § 22 Abs 2 Sbg JG.
33) Vgl dazu Sommerauer, Handbuch 67 f sowie ebendort die Übersicht

über die alkoholbezogenen Bestimmungen der Jugendschutzge-
setze (137 ff). Zu beachten ist, dass etwa in Tirol das Erwerbsverbot
allgemein gilt, in Vlbg wiederum nur „in der Öffentlichkeit“. Allerdings
besteht in Vlbg ein nicht auf die Öffentlichkeit beschränktes Abgabe-
verbot.

34) N. Raschauer/Wessely, Verwaltungsstrafrecht Allgemeiner Teil 107.
35) Da der Erwerb selbst bereits unter Strafe gestellt ist, käme es hinge-

gen zu keiner Bestrafung des weitergebenden Jugendlichen wegen
„Beihilfe zum Konsum“ (§ 7 VStG).

36) § 11 Abs 1 Z 2 WrJSchG.
37) § 18 Abs 3 und 4 Tir JSchG.
38) § 17 Abs 3 Vlbg JG.
39) § 17 Abs 2 lit b Vlbg JG.
40) Blgd LT 28. GP RV 97/2007.
41) § 12 Abs 2 K-JSG.
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OÖ ist der übermäßige Alkoholkonsum sowie der Ge-
nuss von gebrannten Getränken (und Mischgetränken
auf deren Grundlage) verboten.42) Ähnlich die Sbg Re-
gelung, die jedoch statt auf übermäßigen Alkoholkon-
sum darauf abstellt, dass „nicht offenkundig ein Zu-
stand der Berauschung hervorgerufen oder verstärkt
wird“.43) Die Stmk stellt generell auf Getränke mit mehr
als 14 Volumsprozent ab.44)

In dieser Altersstufe stellt sich die Frage, was zur
„öffentlichen Sphäre“ zählt, somit nur noch in Vlbg.

d) Sanktionen für Jugendliche
Bei den Sanktionen für Jugendliche ist zu beachten,
dass Jugendliche erst mit dem vollendeten 14. Lebens-
jahr strafmündig werden und erst dann wegen Verlet-
zung eines Verbots einer Sanktion unterworfen werden
können.45) Vor Erreichen dieses Alters ist nur eine Mit-
teilung an die Jugendwohlfahrtsbehörde möglich, damit
diese entsprechende Maßnahmen ergreift.46)

Hinsichtlich der den Jugendlichen drohenden Sank-
tionen bestehen zw den einzelnen Landesgesetzen eben-
falls gewisse Unterschiede, allerdings ist doch ein ein-
heitlicher Trend feststellbar. Mit Ausnahme von Sbg,
das eine Geldstrafe bis E 220,– vorsieht,47) gehen alle
Bundesländer vom Vorrang des Grundsatzes „Hilfe
statt Strafe“ aus48) und sehen grundsätzlich vor, dass
die jugendliche Täterin bzw der jugendliche Täter zu ei-
nem Informations- und Beratungsgespräch einzuladen
ist bzw allenfalls – mit eigener Zustimmung und der
der Erziehungsberechtigten – gemeinnützige Arbeiten
leisten kann. Nur wenn eine solche Lösung nicht mög-
lich ist, ist eine Geldstrafe zu verhängen. Ersatzfreiheits-
strafen gegen Jugendliche sind nur in 2 Bundesländern
vorgesehen, in allen anderen ausgeschlossen.49) Zu be-
achten ist auch, dass fast alle JSchG die Möglichkeit
der Beschlagnahme und des Verfalls von alkoholischen
Getränken vorsehen50) und dass der Versuch einer Ver-
waltungsübertretung durch Jugendliche idR nicht straf-
bar ist51) (anders bei Erwachsenen). Spezielles gilt in
Wien bei einer Verletzung des Alkoholverbots an Schu-
len (vgl oben 1.b.).

e) Sanktionen für Erwachsene
Welche Rechtsfolgen kann die Förderung oder das Zu-
lassen von Alkoholkonsum durch Jugendliche nun-
mehr für Erwachsene nach sich ziehen?

Hier sind zwei Arten von Jugendschutzbestimmun-
gen zu unterscheiden: Zum einen enthalten alle JSchG
ein – im Detail durchaus unterschiedlich formuliertes
– Verbot der Abgabe von alkoholischen Getränken an
Jugendliche,52) einige stellen auch das Anbieten aus-
drücklich unter Strafe.53) Der Begriff der „Abgabe“ (in
Tir, Vlbg: Weitergabe), der in einigen Bundesländern
noch durch ein Verbot der Weitergabe ergänzt wird,
ist weit zu verstehen: In NÖ wird er etwa durch die
Ausdrücke „überlassen, ausschenken, verkaufen, schen-
ken, weitergeben“ erklärt, das entspricht freilich dem
allgemeinen Verständnis.54) Verboten ist daher sowohl
die entgeltliche als auch die unentgeltliche Weitergabe,
insb auch die innerhalb der Familie oder unter Freun-
den. Das Abgabeverbot ist von seinemWortlaut her so-
mit umfassend zu verstehen, näher zu klären sein wird
aber noch sein Verhältnis zum gewerberechtlichen

Ausschankverbot des § 114 GewO, das für alle Gewer-
betreibenden sowie die Betreiber von Buschenschanken
gilt (vgl unten A.2.).

Weiters enthalten die JSchG an die Erziehungsbe-
rechtigten sowie an die „Unternehmer“ (dh Gewerbe-
treibende und Personen, die unter das Veranstaltungs-
einschließlich Lichtspielrecht der Länder fallen) gerich-
tete Vorschriften, die diese verpflichten, dafür zu sor-
gen, dass Jugendliche die Bestimmungen des jew JSchG
einhalten.55) Diese Bestimmungen treten beim Alkohol-
missbrauch als generelle Regelungen hinter das Abga-
beverbot zurück,56) allerdings können sie die Strafbar-
keit von Personen begründen, die zwar keinen Alkohol
an Jugendliche abgegeben haben, aber nicht einschrei-
ten, wenn diese Alkohol konsumieren. Bsp dafür wären
die Erziehungsberechtigten, die bei einer Party ihrer
Kinder nicht einschreiten, wenn unerlaubterweise Al-
kohol konsumiert wird, oder ein Gastgewerbetreiben-
der, der feststellt, dass Jugendliche Alkohol mitgebracht
haben und in den Gasträumen konsumieren. Daneben
enthalten mehrere JSchG noch Bestimmungen, die es
zur Verwaltungsübertretung erklären, wenn es Jugend-
lichen ermöglicht oder erleichtert wird, Regelungen des
jew JSchG zu überschreiten.57) Fraglich ist hier, ob der
Tatbestand des Ermöglichen bzw Erleichterns schon
durch bloßes „Wegschauen“ erfüllt wird, oder ob doch
eine gewisse qualifizierte Tätigkeit bzw Unterlassung
erforderlich ist. Für letzteres spricht, dass es wohl un-
sachlich wäre, Personen für jedes fremde Verhalten haf-
ten zu lassen. Dieser Fall würde aber vorliegen, wenn
jede Person, die eine Jugendliche oder einen Jugendli-
chen Alkohol konsumieren sieht, verpflichtet wäre,
diese(n) darauf hinzuweisen, dass dies zu unterlassen

42) § 8 Abs 1 Satz 2 OÖ JSchG.
43) § 36 Abs 1 Satz 2 und 3 Sbg JG.
44) § 9 Abs 2 StJSchG.
45) Sommerauer, Handbuch 127. Vgl § 4 Abs 1 und 2 VStG.
46) Sommerauer, Handbuch 119.
47) § 40 Abs 2 Sbg JG.
48) Sommerauer, Handbuch 127.
49) Für eine umfassende Übersicht der möglichen Rechtsfolgen Som-

merauer, Handbuch 127 ff (insb auch 130 f zur Sanktionsabfolge).
50) Für eine Übersicht Sommerauer, Handbuch 121 mit Fn 272.
51) Die Ausnahmen bilden Tir und Vlbg: Sommerauer, Handbuch 129 f.
52) Die Bestrafung wegen der Abgabe von Alkohol an Jugendliche hat

daher nach dieser Bestimmung zu erfolgen und nicht wegen Anstif-
tung zum Alkoholkonsum: UVS Ktn 28. 7. 2006, KUVS-17/13/2006.

53) § 11 Abs 3 Bgld JSG, § 12 Abs 4 K-JSG, § 18 Abs 2 Nö JG, § 8
Abs 2 OÖ JSchG, § 36 Abs 1 Satz 4 Sbg JG, § 9 Abs 4 StJSchG,
§ 18 Abs 1 und 2 Tir JSchG, § 17 Abs 2 Vlbg JG, § 11 Abs 2
WrJSchG. Das Tir und das Vlbg Verbot sind insoweit bemerkens-
wert, als sie vom Wortlaut her „absolut“ gelten, obwohl den Jugend-
lichen der Konsum nur in der Öffentlichkeit verboten ist. Freilich wird
auch bei einer nicht öffentlichen Familienfeier, bei der der Konsum
nicht verboten ist, zuvor ein „Anbieten“ bzw eine „Weitergabe“ erfol-
gen. Vgl idS UVS Tirol 30. 10. 2008, 2007/30/2826 – 8, wo die Ab-
gabe von Alkohol in einer „privaten Grillhütte“ durch einen Verwand-
ten bestraft wurde. In den anderen Bundesländern, die einen „Öf-
fentlichkeitstatbestand“ enthalten (Bgld, NÖ, Wien), ist die Aus-
schank/Abgabe auch nur in der Öffentlichkeit verboten.

54) § 18 Abs 2 Nö JG. Vgl ähnlich auch die Mat zur Nov LGBl 2007/8
des WrJSchG (Blg Nr 28/2006, LG-03519-2006/0001, 5).

55) § 5 Abs 2, § 6 Abs 1 Bgld JSG, § 5 Abs 1, § 6 Abs 1 K-JSG, § 14
Abs 2, § 20 Abs 1 Nö JG, § 4 Abs 1 und 3 OÖ JSchG, § 18 Abs 2,
§ 20 Abs 1 Sbg JG, § 4 Abs 1 und 4 StJSchG, § 12 Abs 1 und 2 Tir
JSchG, § 8 Abs 3, § 9 Abs 1 Vlbg JG, § 5 Abs 2, § 6 Abs 1
WrJSchG. Tw wird ausdrücklich betont, dass die Pflicht nur im Rah-
men des Zumutbaren gilt.

56) So zB in einem konkreten Fall UVS Stmk 18. 1. 2000, 30.12-103/
1999.

57) § 7 Bgld JSG, § 7 K-JSG, § 21 NÖ JG, § 4 Abs 2 OÖ JSchG, § 19
Sbg JG, § 4 Abs 3 StJSchG, § 11 Vlbg JG, § 7 WrJSchG.

[JUGENDSCHUTZRECHT]
EF-Z

96 Ü Barbara C. Steininger und Karl Stöger Ü Einige rechtliche Aspekte des „Komatrinkens“ EF-Z [2010] 03



ist. Klar ist jedenfalls, dass derart weit gefasste Verwal-
tungsstrafbestimmungen in einem gewissen Span-
nungsverhältnis zum strafrechtlichen Klarheitsgebot
stehen. Diesbezüglich kann man sich etwa an der Be-
stimmung des § 95 StGB orientieren, der ebenfalls
keine unbeschränkte Pflicht zum Einschreiten enthält,
sondern diese an gewisse näher definierte Vorausset-
zungen knüpft.

2. Gewerberecht
Der Ausschank von Alkohol an Jugendliche ist bereits
durch das Jugendschutzrecht der Länder sanktioniert.
Soweit der Ausschank freilich durch „Gewerbetreiben-
de“ erfolgt, kommt die spezielle Bestimmung des § 114
GewO58) zur Anwendung. Darüber hinaus gilt § 114
GewO auch für die grundsätzlich dem Landesrecht un-
terliegenden Buschenschanken,59) worauf noch einzuge-
hen sein wird. Die Bestimmung lautet:

„§ 114. Gewerbetreibenden ist es untersagt, selbst
oder durch die im Betrieb beschäftigten Personen alko-
holische Getränke an Jugendliche auszuschenken oder
ausschenken zu lassen, abzugeben oder abgeben zu las-
sen, wenn Jugendlichen dieses Alters nach den landes-
rechtlichen Jugendschutzbestimmungen der Genuss von
Alkohol verboten ist. Die Gewerbetreibenden und die
im Betrieb beschäftigten Personen müssen die Vorlage ei-
nes amtlichen Lichtbildausweises oder einer speziellen
Jugendkarte, die nach den jeweiligen landesrechtlichen
Jugendschutzbestimmungen zum Nachweis des Alters
geeignet ist, verlangen, um das Alter der Jugendlichen
festzustellen. Die Gewerbetreibenden haben an einer ge-
eigneten Stelle der Betriebsräume einen Anschlag anzu-
bringen, auf dem deutlich auf das im ersten Satz ange-
führte Verbot hingewiesen wird.“

Der Anwendungsbereich dieser Regelung wurde erst
mit der GewO-Nov BGBl I 2008/42 – unter ausdrückli-
chem Hinweis auf das Komatrinken Jugendlicher60) –
von Gastgewerbetreibenden auf alle Gewerbetreiben-
den – insb auch auf die Gewerbetreibenden im Han-
delsgewerbe, etwa Supermärkte – erstreckt. Die Rege-
lung kommt auch dann zur Anwendung, wenn die Ge-
werbetreibenden Alkohol im Rahmen ihres Gewerbes
unentgeltlich ausschenken oder abgeben;61) ob der Ju-
gendliche selbst bestellt hat, ist dabei unerheblich.62)

Ein Verstoß gegen diese Bestimmung ist gem § 367a
GewO mit Geldstrafe von mind E 180,– bis zu
E 3.600,– bedroht. Da sich das Verbot explizit an die
Gewerbetreibenden richtet, sind nur diese – bzw ein all-
fälliger gewerberechtlicher Geschäftsführer – zu bestra-
fen, nicht aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Gewerbetreibenden haben somit, falls sie nicht
selbst die Ausschank vorgenommen haben, dafür ein-
zustehen, dass sie diese nicht durch ein entsprechendes
„wirksames Kontrollsystem“ verhindert haben.63)

Die Bestimmung ist insoweit unglücklich formu-
liert, als sie darauf abstellt, dass „Jugendlichen64) dieses
Alters nach den landesrechtlichen Jugendschutzbestim-
mungen der Genuss von Alkohol verboten ist“. Nun ist
es aber, wie dargestellt, zw dem 16. und dem 18. Le-
bensjahr in mehreren Bundesländern so, dass nicht
der Konsum von Alkohol als solcher, sondern nur der
Genuss alkoholischer Getränke ab einer bestimmten
Menge bzw bestimmter alkoholischer Getränke verbo-

ten ist. Unter Beachtung der Mat muss man den – in
der Lit und der Rsp bereits gezogenen65) – Schluss zie-
hen, dass auch derartige Beschränkungen auf gewisse
Getränke auf die bundesrechtliche Verbotsvorschrift
durchschlagen. Dennoch ist die diesbezüglich nicht be-
sonders scharfe Formulierung aus der Sicht des straf-
rechtlichen Klarheitsgebots zu kritisieren.

IZm dieser Bestimmung stellen sich 2 juristische
Fragen: Zum einen, ob es zulässig ist, dass das Verbot
von den in den JSchG der Länder enthaltenen Alters-
grenzen abhängig gemacht wird, zum zweiten, wie sich
§ 114 GewO überhaupt zum Jugendschutzrecht der
Länder verhält, was insb auch für die Frage bedeutsam
ist, nach welcher Vorschrift ein Gewerbetreibender zu
bestrafen ist?

Die erste Frage ist kurz zu beantworten: Während es
als verfassungsrechtlich unzulässige dynamische Ver-
weisung angesehen wird, dass ein Bundesgesetz hin-
sichtlich der eintretenden Rechtsfolgen auf die aktuelle
Fassung eines Landesgesetzes (und umgekehrt) verweist,
ist es grundsätzlich unproblematisch, wenn ein Bundes-
gesetz die Frage, wann von ihm bestimmte Rechtsfolgen
eintreten, vom Vorliegen landesgesetzlich geregelter
Tatbestände abhängig macht. Diese Regelungstechnik
wird als sogTatbestandsverweisung bezeichnet.66) Zu be-
achten ist im konkreten Fall allerdings, dass § 114GewO
eine Verwaltungsübertretung normiert, so dass sich die
Frage stellt, ob das strafbare Verhalten in ausreichender
Klarheit festgelegt ist. Dies ist uE, von der oben darge-
stellten Problematik abgesehen, grundsätzlich zu beja-
hen; der Begriff „landesrechtliche Jugendschutzbestim-
mungen“ ist klar als Verweis auf das Jugendschutzrecht
der Länder zu verstehen, womit es demGewerbetreiben-
den ohneWeiteres möglich ist, die Grenzen des strafba-
ren Verhaltens zu ermitteln. Auch der Verweis der Be-
stimmung auf landesgesetzlich geregelte Ausweise ist
aus diesen Gründen unproblematisch.

Etwas schwieriger zu beantworten ist die Frage, wie
sich § 114 GewO kompetenzrechtlich zu landesrechtli-
chen Vorschriften verhält. Das Problem hat große prak-
tische Bedeutung, weil ja auch die JSchG die Ausschank
oder Abgabe von Alkohol gezielt sanktionieren. Damit
aber enthalten Bundes- und Landesrecht auf den ersten
Blick Regelungen über eine Bestrafung für dasselbe
Verhalten wegen identen Unrechtsgehalts, was mit
dem verfassungsrechtlich verankerten Verbot der Dop-
pelbestrafung (ne bis in idem) nicht vereinbar wäre.

58) Gewerbeordnung 1994, BGBl 1994/194 idgF.
59) § 2 Abs 9 letzter Satz GewO.
60) IA 549/A 23. GP.
61) IA 549/A 23. GP.
62) UVS Tir 1. 4. 2009, 2009/22/0264 – 6.
63) Zur Bedeutung des wirksamen Kontrollsystems für die verwaltungs-

strafrechtliche Verantwortlichkeit allgemein Stöger, Die verwaltungs-
strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Möglichkeit ihrer Übertra-
gung auf andere Personen, in Ratka/Rauter (Hrsg), Handbuch Ge-
schäftsführerhaftung (2008) Rz 5/7 iVm Rz 5/63. Speziell zu § 114
GewO vgl UVS Ktn 22. 4. 1997, KUVS-1313-1314/9/96; 27. 6
2006, KUVS-16/15/2006 und UVS Sbg 8. 6. 2007, 5/12544/6 –

2007th.
64) Der Begriff der Jugendlichen in dieser Bestimmung ist umfassend zu

verstehen und erfasst jüngere Kinder: VwGH 23. 5. 1980, 3106/78
ua.

65) Kinscher/Paliege-Barfuß, Gewerbeordnung7 (8. EL 2009) § 114
GewO Anm 5. IdS auch implizit VwGH 28. 3. 2008, 2007/04/023.

66) Zur diesbezüglichen Diskussion vgl mwN Stöger, Krankenanstalten-
recht (2008) 413 f.
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Aus diesem Grund judiziert der VwGH in stRsp, dass
die Bestrafung von Gewerbetreibenden nach den spe-
zielleren gewerberechtlichen Vorschriften zu erfolgen
hat und somit keine Verfolgung nach den JSchG erfol-
gen darf.67) Dennoch auf Grundlage des Landesrechts
erlassene Straferkenntnisse hebt er auf.

Dieses Ergebnis erzielt er somit im Wege einer ver-
fassungskonformen Interpretation der bundes- und
landesrechtlichen Vorschriften im Lichte der Grund-
rechte. Dieses Ergebnis erscheint aber auch aus kompe-
tenzrechtlichen Gründen geboten. Ein Verbot des Aus-
schanks von Alkohol an Jugendliche durch Gastgewer-
betreibende und Betreiber von „Verschleißstellen“ fin-
det sich bereits in einem Bundesgesetz aus dem Jahr
1922, das tw gerichtliche Strafen, tw Verwaltungsstra-
fen durch die Gewerbebehörde und allenfalls auch
den Entzug der Gewerbeberechtigung als administra-
tive Maßnahme vorsah.68)

Wendet man nunmehr die sog Versteinerungstheo-
rie69) an, so kommt man zum Ergebnis, dass bereits vor
dem Inkrafttreten der Kompetenzbestimmungen des
B-VG die Frage der Alkoholausschank durch Gewerbe-
treibende und die Festlegung von diesbezüglichen
Sanktionen als gewerberechtliche Frage begriffen wur-
de, weil der Gewerbebehörde entsprechende Zuständig-
keiten eingeräumt waren. Abstrahiert man von der
konkreten Regelung aus 1922, bedeutet das, dass die
Frage der Ausschank und Abgabe von Alkohol an Ju-
gendliche durch Personen, die eine der GewO unterfal-
lende Tätigkeit ausüben, zum Gewerberecht gem Art 10
Abs 1 Z 6 B-VG zählt. Die entsprechende Bundeskom-
petenz ist somit unstreitig, offen bleibt, ob parallele Re-
gelungen der Länder unter dem Aspekt der Gesichts-
punktetheorie – dh der Zulässigkeit der Regelung eines
Lebenssachverhalts unter verschiedenen gesetzgeberi-
schen Zielsetzungen70) – zulässig sind. UE ist dies zu
verneinen: Aus dem Versteinerungsmaterial ergibt sich,
dass „die Verabreichung geistiger Getränke an Jugend-
liche“ durch Gewerbetreibende abschließend durch das
Bundesgesetz aus dem Jahr 1922 geregelt wurde.

Die Bestimmung gilt im Übrigen auch für Buschen-
schanken, wogegen kompetenzrechtliche Bedenken gel-
tend gemacht wurden.71) Diese scheinen auf den ersten
Blick berechtigt, sind doch Buschenschanken vom Gel-
tungsbereich der GewO ausgenommen und nach
Art 15 B-VG landesgesetzlich zu regeln. Ein Blick in
das bereits erwähnte Versteinerungsmaterial, das Bun-
desgesetz betreffend die Einschränkung der Verabrei-
chung geistiger Getränke an Jugendliche aus dem Jahr
1922, zeigt jedoch, dass dieser Einwand unberechtigt ist.
Das damalige Ausschankverbot erfasste nämlich, ob-
wohl es von der Gewerbebehörde zu kontrollieren war,
nicht nur Gewerbebetriebe, sondern auch Personen, die
als Besitzer von Wein- und Obstgärten zur Ausschank
berechtigt waren. Auch diesen konnte der Ausschank
von der Gewerbebehörde untersagt werden, womit sich
zeigt, dass das Verbot im Versteinerungszeitpunkt auch
für die Vorläufer von Buschenschanken galt und somit
der Bund in diesem Ausmaß den Ausschank von Alko-
hol an Jugendliche auch in Buschenschanken verbieten
kann.72)

Was nunmehr das Verhältnis der Ausschank- und
Abgabeverbote des Jugendschutzrechts der Länder

zum gewerberechtlichen Abgabeverbot gem § 114 der
GewO angeht, ist klar, dass erstere dort nicht zur An-
wendung kommen können, wo eine Strafbarkeit nach
der GewO besteht. Im Lichte dieser Erkenntnis sind
die landesgesetzlichen Ausschankverbote und die dazu-
gehörigen Strafbestimmungen einschränkend zu inter-
pretieren, wobei sich jedoch in einigen Ländern das
Problem stellt, dass der Wortlaut ausdrücklich auch
den Ausschank von Alkohol durch Gewerbetreibende
erfasst. Soweit hier eine einschränkende Interpretation
nicht möglich ist, sind die landesgesetzlichen Bestim-
mungen als überschießend kompetenz- und damit ver-
fassungswidrig anzusehen.73) Im Sbg Landesgesetz hin-
gegen wird ausdrücklich festgehalten, dass die Bestra-
fung von Gewerbetreibenden wegen verbotener Alko-
holausschank nach den Bestimmungen der GewO zu
erfolgen hat.74)

3. Jugendwohlfahrtsrecht
Komatrinken kann freilich auch Bezüge zum Jugend-
wohlfahrtsrecht aufweisen, also jenem Rechtsgebiet,
das dem Staat ermöglicht, zugunsten Jugendlicher die
Erziehungsberechtigten entweder in der Erziehung der
Jugendlichen zu unterstützen oder aber letztlich diesen
die Obsorge ganz oder teilweise zu entziehen.

Das Jugendwohlfahrtsrecht ist in der Bundesverfas-
sung im Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG geregelt und damit eine
Materie, in der die Länder ein Grundsatzgesetz des
Bundes durch von ihnen zu vollziehende Landesgesetze
näher auszuführen haben.75) IdZ ist auch auf gerade lau-
fende Bemühungen zur Neuerlassung des Bundes-
grundsatzgesetzes zu verweisen.76)

67) VwGH 18. 6. 2008, 2006/11/0222, 18. 6. 2008, 2008/11/0041; zur
Vorgängerbestimmung (§ 151 GewO) VwGH 9. 5. 2001, 2000/04/
0215; vgl auch UVS Ktn 18. 2. 2002, KUVS-930/6/2001.

68) BG BGBl 1922/448.
69) Vgl näher Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungs-

recht10 (2008) Rz 133 iVm 296. Nach hA, die hier aus Gründen der
Praxisorientierung zugrunde gelegt wird, wird grundsätzlich der
1. 10. 1925 (Inkrafttreten der Kompetenzverteilung des B-VG) als
entscheidender Zeitpunkt für die Durchführung einer „Versteinerung“
angesehen.

70) Zur Gesichtspunktetheorie vgl mwN Walter/Mayer/Kucsko-
Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht Rz 297.

71) Zabukovec, Buschenschank und Gewerbe: Wo liegt die Kompe-
tenzgrenze? ZfV 2008, 624.

72) Vgl § 3 BG BGBl 1922/448 („Besitzer von Wein- und Obstgärten“).
Zu diesem Ergebnis gelangt auch Peyerl,Musterlösung zur Fachprü-
fung aus Verfassungsrecht (Pöschl), JAP 2008/2009, 87 (89 Fn 6).

73) Vgl zB § 6 Bgld JSG, der ausdrücklich den Alkoholausschank an un-
ter 16-jährige durch Unternehmer anspricht, was nur für von § 114
GewO erfasste Gewerbetreibende und Buschenschankbetreiber
einschlägig erscheint. Ähnlich § 6 Abs 1 WrJSchG, der die Verwei-
gerung des Alkoholausschanks durch Unternehmer anspricht; auch
die Strafbestimmung des § 12 Abs 2 leg cit geht offenbar von der
Zulässigkeit der Bestrafung Gewerbetreibender aus. Vgl weiters
§ 4 Abs 4 StJSchG, der ausdrücklich Gewerbetreibende auch hin-
sichtlich des § 9 des Gesetzes („Alkoholregelung“) anspricht. Aller-
dings lässt sich insoweit eine einschränkende Auslegung vertreten,
da darauf abgestellt wird, ob „hinsichtlich deren (gemeint: der Ge-
werbetreibenden) Betrieb Jugendliche dem Verbot nach § 9 unterlie-
gen“, was eben bei der Ausschank durch Gewerbetreibende nicht
der Fall ist. Allgemein ist stets zu beachten, dass Gewerbetreibende
sehr wohl wegen anderer Übertretungen der Jugendschutzgesetze
(zB Aufenthalt an öffentlichen Orten) bestraft werden können, für
die keine Regelungszuständigkeit des Bundesgesetzgebers im Rah-
men der GewO besteht.

74) § 40 Abs 1 vorletzter Satz Sbg JG.
75) Das Bundesgrundsatzgesetz ist dzt das Jugendwohlfahrtsgesetz

1989, BGBl 1989/161 idgF.
76) Vgl 114/ME 24. GP.
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Im vorliegenden Zusammenhang ist nunmehr we-
sentlich, dass Maßnahmen der Jugendwohlfahrt dann
zu ergreifen sind, wenn und insoweit die Erziehungs-
berechtigten das Wohl des Mj nicht gewährleisten.77)

Auch das nunmehr geplante neue Bundesgrundsatzge-
setz in diesem Bereich, das Bundes-, Kinder- und Ju-
gendhilfeG 2010, formuliert die Voraussetzungen für
das Ergreifen von sog Erziehungshilfen in ähnlicher
Form.78)

Werden Jugendliche wiederholt beim (exzessiven)
Alkoholkonsum ertappt und wird von den Erziehungs-
berechtigten nichts dagegen unternommen, so kann ein
derartiger Grund vorliegen.79) Das dürfte auch in den
Fällen gelten, in denen der Alkoholkonsum landes-
rechtlich gestattet wäre (also in den Bundesländern,
in denen das Konsumverbot nur in der Öffentlichkeit
gilt). Das Wohl eines Jugendlichen wird nämlich nicht
nur bei der Hinnahme bzw Förderung rechtswidrigen
Verhaltens durch die Erziehungsberechtigten gefährdet
sein können.

B. Sozialversicherungsrecht

Die Frage, inwieweit die soziale Krankenversicherung
für Behandlungen alkoholisierter Jugendlicher auf-
zukommen hat, war erst zu Anfang des Jahres 2009
Gegenstand einer grundlegenden Entscheidung des
OGH:80)

Eine 17-Jährige war mit Symptomen einer Alkohol-
vergiftung von der Rettung in eine Krankenanstalt
eingeliefert worden, wo sie mittels einer Blutab-
nahme dahingehend untersucht wurde, wie stark
sie alkoholisiert war. Dies erschien den behandelten
Ärzten deswegen nötig, weil nicht klar war, welche
Stoffe sie sonst noch zu sich genommen hatte und je-
denfalls ausgeschlossen werden sollte, dass sich noch
ein medizinisch bedrohlicher Zustand entwickeln
würde.

Diese Befürchtung konnte durch die Blutab-
nahme und das daraus folgende Ergebnis einer „mä-
ßigen Alkoholisierung“ von 1,5 Promille dann aus-
geschlossen werden, dennoch verblieb die jugendli-
che Patientin unter Verabreichung einer Infusion
bis zum nächsten Morgen in Anstaltsbehandlung.
Die soziale Krankenversicherung verweigerte die
Übernahme sämtlicher Kosten, der Vater der – mit-
versicherten – 17-Jährigen erhob gegen den entspre-
chenden Bescheid Klage.

Der OGH setzte sich in seinem Urteil sehr gründlich
mit den bisherigen Lehrmeinungen auseinander und ge-
langte dann zu einem Ergebnis, das – losgelöst von der
konkreten Problematik der Anstaltspflege – allgemein
auf Fälle der Alkoholisierung Jugendlicher übertragbar
ist: Leistungen aus der sozialen Krankenversicherung
wegen (Verdachts der) Alkoholisierung gebühren ent-
weder, wenn diese Alkoholisierung Krankheitswert er-
reicht hat oder aber wenn es aus medizinischer Sicht
notwendig ist auszuschließen, dass ein Fall der Behand-
lungsbedürftigkeit vorliegt.

Dies folgt daraus, dass der Versicherungsfall der
Krankheit auch dann vorliegt, wenn eine Untersuchung
nur erforderlich ist, um einen objektiv gerechtfertigten
Krankheitsverdacht zu beseitigen.81) Insoweit besteht in
Fällen einer möglichen Alkoholvergiftung von Jugend-
lichen so lange eine Leistungspflicht der sozialen Kran-
kenversicherung, bis eine solche ausgeschlossen werden
kann bzw festgestellt wird, dass diese nicht gesundheits-
bedrohlich ist.

In dem geschilderten Fall war auch die Frage des
Krankentransports in das Krankenhaus streitgegen-
ständlich, wurde vom OGH allerdings aufgrund fehlen-
der Geltendmachung in der Rev nicht behandelt. Auch
hier werden freilich dieselben Grundsätze zur Anwen-
dung kommen: Der Transport zu einem Arzt bzw in
eine Krankenanstalt wird nur dann von der Sozialversi-
cherung zu bezahlen sein, wenn es sich als notwendig
darstellt, etwa weil noch nicht klar ist, ob überhaupt
eine Alkoholvergiftung oder eine andere Krankheit vor-
liegt bzw weil noch nicht abgeschätzt werden kann, ob
die Alkoholvergiftung behandlungsbedürftig ist oder
nicht. Mit dieser E dürfte der OGH insoweit für Rechts-
klarheit hinsichtlich der Frage der Leistungspflicht der
Krankenversicherung für Jugendliche Komatrinker ge-
sorgt haben.

Im nächsten Heft finden Sie Teil II des Beitrags –

die schadenersatzrechtliche Auseinandersetzung
mit dem Thema!

Ü In Kürze

Das „Komatrinken“ Jugendlicher kann für diese zu einer
Sanktionierung nach den Jugendschutzgesetzen der
Länder führen; daneben kann insb eine Bestrafung der
Erziehungsberechtigten erfolgen. Soweit Gewerbetrei-
bende jugendlichen Komatrinkern Alkohol ausschenken
oder abgeben, sind sie nach der Sondervorschrift des
§ 114 GewO zu bestrafen. Deutet ein Fall von Koma-
trinken auf Erziehungsprobleme hin, kann zudem die
Jugendwohlfahrt tätig werden.

Für die Ausnüchterung eines Rausches, der keine me-
dizinische Behandlung erfordert, besteht zudem auch
keine Leistungspflicht der sozialen Krankenversiche-
rung, was insb bei der Aufnahme von Jugendlichen in
eine Krankenanstalt praktisch (kosten-)relevant sein
kann.
Erleiden Jugendliche Schäden durch exzessiven Alko-
holkonsum, so haften ihnen dafür die Aufsichtspflichti-
gen, sofern diese ihre Aufsichtspflichten schuldhaft
verletzt haben. Bei deliktsfähigen Minderjährigen ist ein
allfälliges Mitverschulden des Jugendlichen zu berück-

Ü

77) § 2 Abs 2 JWG 1989.
78) § 1 Abs 4 114/ME 24. GP.
79) Zu den in Frage kommenden jugendwohlfahrtsrechtlichen Maßnah-

men vgl am Beispiel des steirischen Landesrechts Sommerauer, Ju-
gendrecht, in Poier/Wieser (Hrsg), Das Besondere Verwaltungsrecht
der Steiermark (2010; in Druck).

80) 10 Ob S 99/08 v EF-Z 2009/85 (R. Leitner) = iFamZ 2009/120. Vgl
weiters Aichinger, Koma-Trinker zahlen ab der Diagnose, Rechts-
panorama v 14. 4. 2009.

81) Diesbezüglich sei auf die umfangreichen Literaturnachweise im hier
besprochenen OGH-Urteil verwiesen.
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sichtigen. Darüber hinaus kommt auch eine Haftung
Dritter bei Verletzung verwaltungsrechtlicher Schutz-
bestimmungen in Frage.
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